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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL 

DES 

REGIERUNGSRATES DES KANTONS SOLOTHURN 
VOM 

29. Juli 1960 Nr. 4144 

Die Einwohnergemeinde der Stadt Olten unterbreitet dem Bau

Departement zuhanden des Regierungsrates den speziellen Teilbebauungs-
.plan über das Gebiet "neues Stadthaus" zur Genehmigung. Die gesamte 

Gestaltung des für das Verwaltungsgebäude vorgesehenen Areals resul
tiert aus einem Wettbewerb. Nach der Behandlung des Planes im Ge

meinerat der Stadt Olten erfolgte die öffentliche Auflage in der 
Zeit vom 13. Februar bis 14. März 1960. Gegen den aufgelegten Plan 
erfolgten keine Einsprachen, sodass gernäss § 15 des kantonalen Bau
gesetzes die Genehmigung durch den Gemeinderat genügt. Diese Zustim
mung erfolgte vom Gemeinderat der Stadt Olten am 18. März 1960. 

Formell ist das Verfahren richtig durchgeführt worden. Auoh 
materiell kann dem Plan zugestimmt werden. 

Es wird 
beschlossen: 

Dem speziellen Teilbebauungsplan "neues Stadthaus" in Olten 
wird die Genehmigung erteilt. 

Genehmigungsgebühr Fr. 20.-
Publikationsgebühr Fr. 14.--

' 
Total Fr. 34.--

------------------
(im Kontokorrent mit der Stadt 
Olten zu verrechnen). 

··staatskanzlei Nr. 921 

Der Staatsschreiber: 

Bau-Departement (4) 
Jur. Sekretär des Baudepartementes 
Kant. Hochbauamt (2) 

{;} ·"·. 
( 2) ,mit Akten :t:;. '""''Y 

tit/ ' 
Kant. Tiefbauamt (2) 
Kant. Planungsstelle (2), mit 1 genehm. Plan 
Kant. Finanzverwaltung 
Kreisbauamt II Olten, mit 1 genehm.Plan 
Ammannamt der Stadt Olten, mit 3 genehm. Plänen 
Baukommission der Stadt Olten (2) 
Stadtbauamt Olten 
Kant. Grundbuchinspektor 
Amtsblatt (Publikation des Dispositives) 
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